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SONDERAUSGABE
Haushaltssatzung der Stadt Weimar 
für das Haushaltsjahr 2025

I. Haushaltssatzung der Stadt Weimar 
für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 55 ff der Thüringer Kommu-
nalordnung (ThürKO) vom 28. Januar 2003, 
zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes 
vom 24. April 2017, hat der Stadtrat in öffentli-
cher Sitzung am 2. April 2025 folgende Haus-
haltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 be-
schlossen:

§ 1 (Haushaltsvolumen)

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für 
das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festge-
setzt; er schließt 
im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen 
und Ausgaben mit 253.633.717 Euro
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen 
und Ausgaben mit 54.123.511 Euro
ab.

§ 2 (Kredite)

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen der Stadt Weimar wird auf 7.150.000 
Euro festgesetzt. 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen des Eigenbetriebes „Kommunalser-
vice Weimar“ wird auf 4.331.300 Euro festge-
setzt.

§ 3 (Verpflichtungsermächtigungen)

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungser-
mächtigungen (VE) im Vermögenshaushalt 
wird auf 43.292.066 Euro festgesetzt.

§ 4 (Hebesätze Gemeindesteuern)

entfällt

§ 5 (Kassenkredite)

1.	 Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur 
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben 
nach dem Haushaltsplan der Stadt 

Weimar wird auf 42.000.000 Euro festge-
setzt. 

2.	 Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur 
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 
dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes 
„Kommunalservice Weimar“ wird auf 
3.163.000 Euro festgesetzt.

3.	 Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur 
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 
dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes 
„Volkshochschule/mon ami“ wird auf 
86.600 Euro festgesetzt.

§ 6 (weitere Regelungen)

entfällt

§ 7 (Inkrafttreten)

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 
2025 in Kraft.

Weimar, den 19. Mai 2025

Peter Kleine
Oberbürgermeister

II. Beschluss- und 
Genehmigungsvermerk

Durch das Thüringer Landesverwaltungsamt 
wurde mit Schreiben vom 13. Mai 2025 unter 
dem Zeichen 5090-240-1512/222 die Genehmi-
gung für folgende genehmigungspflichtige 
Teile der Haushaltssatzung erteilt:

1.	 Der in § 2 der Haushaltssatzung festge-
setzte Gesamtbetrag der Kreditaufnah-
men für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen des Kernhaus-
haltes in Höhe von insgesamt 7.150.000 
Euro wird genehmigt.    

2.	 Der in § 2 der Haushaltssatzung festge-
setzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen 
für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen des Eigenbetriebes 
„Kommunalservice Weimar“ in Höhe von 
insgesamt 4.331.300 Euro wird genehmigt. 

3.	 Der in § 3 der Haushaltssatzung festge-
setzte Gesamtbetrag der Verpflich-
tungsermächtigungen wird in Höhe von 
43.292.066 Euro genehmigt.

4.	 Dieser Bescheid ergeht kostenfrei.

III. Auslegungshinweis

Der Haushaltsplan liegt in der Zeit vom  
26. Mai 2025 bis 11. Juni 2025 in der Stadt-
verwaltung Weimar, Schwanseestraße 17, 
Haus II, Zimmer 328 (gemäß § 57 Abs. 3 
ThürKO) während der üblichen Dienststun-
den öffentlich aus. Weiterhin besteht bis zur 
Entlastung und Beschlussfassung über die 
Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2025 
(nach § 80 Abs. 3 Satz 1 ThürKO) die Möglich-
keit zur Einsichtnahme.

Weimar, den 19. Mai 2025

Peter Kleine				  
Oberbürgermeister
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